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1. ALLGEMEINES 
 
1.1. Auftraggeber 
 
Bezirksgericht Dornbirn 
Kapuzinergasse 12 
6850 Dornbirn 
 
AZ 25 E 130/25 a 
 
 
1.2. Betreibende Partei 
 
Dornbirner Sparkasse Bank AG 
Sparkassenplatz 1 
6850 Dornbirn 
 
vertreten durch: 
 
Dornbirner Sparkasse Bank AG 
Sparkassenplatz 1 
6850 Dornbirn 
 
 
1.3. Erste Verpflichtete Partei 
 
Herr 
Frank Hämmerle 
Widum 19/2 
6890 Lustenau 
 
 
1.4. Zweite Verpflichtete Partei 
 
Frau 
Claudia Waldhof 
Hatlerstraße 62b 
6850 Dornbirn 
 
 
1.5. Auftrag 
 
Es erfolgt, gem. Auftrag, die Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft Vorachstraße 37a, 6890 
Lustenau, Grundstück 132/2, bebaut mit einem Wohnhaus, verbüchert in EZ 5900, KG 92005 Lustenau, 
BG Dornbirn, im Exekutions-/Versteigerungsverfahren beim Bezirksgericht Dornbirn, AZ 25 E 130/25 a. 
 
Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Er-
mittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 
 
Unberücksichtigt bei der Wertermittlung bleibt der Zeitfaktor, wodurch der Wert sowohl unterschritten 
(unbedingter rascher Verkauf) als auch überschritten werden kann, wenn genügend Zeit für den Verkauf 
vorhanden ist. 
 
Die mit dem Gebäude verbundenen Einbauten wie z. B. Sanitärgegenstände, Heizanlage, eingebaute 
Elektroanlagen und eingebaute Beleuchtungskörper etc. sind in der Bewertung enthalten. Das 
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vorhandene Zubehör (z. B. Einbauküche mit Elektrogeräten, Badezimmermöbel etc.) wird bei Werthal-
tigkeit eigens in der Bewertung berücksichtigt. Das freistehende Mobiliar und Inventar wie z. B. Esstisch 
mit Stühlen, Bett, freistehende Elektrogeräte etc. und das Haushaltsinventar sind nicht Gegenstand der 
Immobilienbewertung. 
 
 
1.6. Immobilie 
 
Wohnhaus 
Vorachstraße 37a 
6890 Lustenau 
 
EZ 5900 
Grundstück 132/2 
 
KG 92005 Lustenau 
BG Dornbirn 
 
 
1.7. Bewertungsstichtag 
 
Bewertungsstichtag ist der 07.04.2025 als Tag der örtlichen Befundaufnahme. 
 
 
1.8. Preisbasis 
 
Alle Preise sind in Euro angegeben. Die Berechnung des Sachwertes erfolgt inklusive Umsatzsteuer 
(Nutzung im Privatbereich), die Berechnung des Ertragswertes erfolgt exklusive Umsatzsteuer (Rendi-
teobjekt). Grundstücksumsätze sind umsatzsteuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 9a UstG. 
 
 
1.9. Eigentümer 
 
Gem. Grundbuch: 
 
EZ 5900, KG 92005 Lustenau 
Grundbuchsauszug siehe Beilage SV 1 
 
B lfd. Nr. 3 
Hälfteanteil: Frank Hämmerle, geb. 1984-12-05, Vorachstraße 37b, 6890 Lustenau 
 
B lfd. Nr. 4 
Hälfteanteil: Claudia Waldhof, geb. 1985-06-07, Vorachstraße 37b, 6890 Lustenau 
 
 

2. ERKLÄRUNG DES SACHVERSTÄNDIGEN 
 

Für unvollständige bzw. unrichtige Angaben im Grundbuch wird keine Haftung übernommen, hier wird 
auf das Publizitätsprinzip des Grundbuches verwiesen. 
 
Funktionsprüfungen bei technischen Anlagen wurden nicht vorgenommen, es wird von einer ordnungs-
gemäßen Betriebsmöglichkeit ausgegangen. 
 
Nachfolgende Untersuchungen und Beurteilungen liegen nicht in der Befugnis des zeichnenden Sach-
verständigen und müssen eigens beauftragt werden: Stellungnahmen bzgl. Grundstücksgrenzen, 



Seite 6 von 124 
 

Grundkontamination und Gutachten zur Bodenbeschaffenheit, Statikberechnungen, Altlasten bei Bau-
stoffen sowie die Überprüfungen, ob die Anschlüsse an das Versorgungsnetz (z. B. Kanal, Wasser, 
Strom) ordnungsgem. erstellt worden sind. Für versteckte und nicht offenkundige Schäden oder Mängel 
kann keine Haftung übernommen werden. Sichtbare Schäden und Mängel sind unter Pkt. 4.2. Baube-
schreibung angeführt und in der Bewertung berücksichtigt. 
 
Für die Erhebungen von Kaufvertragsdetails und statistischen Daten wurden Drittanbieter wie z. B.  IM-
MOunited GmbH, ZT datenforum eGen., Statistik Austria etc. genutzt und deren Richtigkeit unterstellt. 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ohne Namen von Käufern/Verkäufern und ohne Liegenschaftsan-
schriften, es wird daher von einer DSGVO-Konformität ausgegangen. 
 
Mündliche Angaben von Auskunftspersonen wurden in das Gutachten aufgenommen und deren Rich-
tigkeit unterstellt. 
 
Gem. Standesregeln des Hauptverbandes der Allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen verweist der zeichnende Sachverständige auf seine zum Bewertungs- und Ausfertigungs-
tag aufrechte Zertifizierung und Eintragung in der Sachverständigen- und Dolmetscherliste des Bundes-
ministeriums für Justiz in den nachfolgenden Fachgebieten: 
 

Eingetragen für: 94 Immobilien (Bewertung, Verwaltung, Nutzung) 
   

94.10 Gewerblich oder industriell genutzte Liegenschaften (Baugründe) 
94.15 Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften (Baugründe, Wohnungsei-

gentum) 
94.17 Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser (Baugründe) 
94.20 Wohnungseigentum 
94.23 Geschäftsräumlichkeiten 
94.65 Baugründe 
94.70 Nutzwertfeststellung, Parifizierung 

 
Die Bewertung ist vollinhaltlich urheberrechtlich geschützt. Jede wiederholte Nutzung, zu genannten 
oder anderen Zwecken, durch den/die Auftraggeber/in oder Dritte ist nur mit Zustimmung des zeichnen-
den Sachverständigen zulässig. 
 
 
3. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 
 

• Besichtigung der Liegenschaft am 07.04.2025, 09:00 Uhr bis ca. 10:10 Uhr 
• Anwesende Personen: Herr Frank Hämmerle (Miteigentümer und erste verpflichtete Par-

tei), Herr Dr. Ralph Vetter (Rechtsvertretung der Marktgemeinde Lustenau, im Grundbuch 
besicherte Gläubigerin), Herr Richard Richter (Sachverständiger) 

• Grundbuchsauszug EZ 5900, KG 92005 Lustenau, vom 05.03.2025 
• Auszug Grundkataster und Flächenwidmungsplan des Landes Vorarlberg vom 05.03.2025 
• Einsicht in den Bauakt und Auskünfte aus dem Marktgemeindeamt Lustenau 
• Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 und ÖNorm B 1802-1 
• Empfehlung für Gebäudeherstellungskosten veröffentlicht in „Sachverständige“, Heft 

3/2024 
• Fachliteratur und Veröffentlichungen für die Immobilienbewertung in Österreich 
• Persönliche Auskünfte beim Lokalaugenschein  

 
Eine weitere Überprüfung der vorliegenden Unterlagen wurde nicht vorgenommen.  
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4. BEFUND – LIEGENSCHAFTSBESCHREIBUNG 
 
4.1. Grundstücksbeschreibung 
 
EZ 5900, KG 92005 Lustenau 
Grundbuchsauszug siehe Beilage SV 1 
 
Fläche 

 
Grundstück 132/2 Fläche gem. Grundbuch 588 m² 

  
Das gegenständliche Grundstück ist im Grenzkataster eingetragen. 

 
Widmung  
 

Grundstück 132/2 BW – Baufläche Wohngebiet gem. § 14 Abs. 3 RPG 
 
Gem. Auskunft aus dem Marktgemeindeamt Lustenau ist die im Vorarlberg Atlas veröffent-
lichte Widmung korrekt. 

 

 
Quelle: Vorarlberg Atlas, Abfrage vom 05.03.2025 

 
Auszug Raumplanungsgesetz, Abfrage vom 05.01.2024: 
 
§ 14 Raumplanungsgesetz, Abs. 3: 
 
(3) Wohngebiete sind Gebiete, die für Wohngebäude bestimmt sind. Andere Gebäude und Anlagen dürfen in  

Wohngebieten errichtet werden, wenn dadurch das Wohnen und auch sonst der Charakter als Wohngebiet 
nicht gestört wird. 
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4.1.1. Lage / Zufahrt / Infrastruktur 
 
Die Liegenschaft befindet sich ca. 600 m (Luftlinie) östlich des Zentrums der Marktgemeinde Lustenau. 
 

 
Quelle: Vorarlberg Atlas, Abfrage am 05.03.2025 
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Die Zufahrt zur gegenständlichen Liegenschaft erfolgt über die Vorachstraße (Gemeindestraße) sowie 
über eine Teilfläche des südostseitigen Privatgrundstückes 131/1, Dienstbarkeitsvertrag siehe Beilage 
SV 5. 
 
Die Infrastruktur (Geschäfte des täglichen Bedarfes, Kindergarten, Schule etc.) ist in wenigen Geh- bzw. 
Fahrminuten erreichbar. 
 
 
4.1.2. Form und Topographie des Grundstückes 
 
Die Grundstücksform ist dem nachfolgenden Luftbild-/Katasterauszug zu entnehmen. Das Gelände des 
gegenständlichen Grundstückes ist augenscheinlich relativ eben. 
 

 
Quelle: Vorarlberg Atlas, Abfrage am 05.03.2025 

 
 
4.1.3. Gefahrenzone 
 
Gemäß elektronischer Abfrage (eHORA), siehe nachfolgend, beim Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft befindet sich die Liegenschaft in einer niedrigen Ge-
fährdung für eine Überflutung bei einem 300-jährlichen Hochwassers sowie in einer niedrigen Gefähr-
dung eines Oberflächenwasserabflusses, Wassertiefe ≥ 20 cm. 
 



Seite 10 von 124 
 



Seite 11 von 124 
 

 



Seite 12 von 124 
 

4.1.4. Altlastenabfrage 
 
Gem. Abfrage vom 16.03.2025 beim Altlastenportal Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Ener-
gie, Mobilität, Innovation und Technologie, siehe nachfolgend, sind auf der gegenständlichen Liegen-
schaft keine Flächen vorhanden, die gem. § 18 Abs. 4 Altlastensanierungsgesetz (ALSAG) zu veröf-
fentlichen sind. Weitreichendere Untersuchungen dürfen nur von Sonderfachleuten durchgeführt wer-
den. 
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4.1.5. Versorgungsleitungen 
 
Auf dem Grundstück bzw. im nahen Umfeld der Liegenschaft sind die Versorgungsleitungen für Wasser, 
Abwasser, Strom, Gas und A1-Telekom gegeben, siehe Beilagen SV 13 bis SV 17. 
 
 
4.2. Baubeschreibung 
 
Das Wohnhaus ist dreigeschossig (Kellergeschoss, Erdgeschoss/Hochparterre, Dachgeschoss) errich-
tet. Das Kellergeschoss ist als Souterrain ausgeführt und liegt ca. 30 cm unter dem Außenniveau. Das 
Gebäude ist gem. den vorliegenden Baubeschreibungen im Kellergeschoss und im Erdgeschoss in 
Massivbauweise und im Dachgeschoss bzw. beim Wintergartenanbau im Erdgeschoss/Hochparterre 
teilweise als Holzkonstruktion errichtet. Die Baubeschreibungen des Bauaktes sind in den Beilagen SV 
2 bis SV 4 ersichtlich. Bezüglich weiterer Beschreibungen der Nutzflächen siehe Punkt 4.2.5. Gebäu-
denutzflächen und Planunterlagen. 
An der Gebäudenordseite ist das Haus direkt an das Nachbarhaus Vorachstraße 37b angebaut. 
 
Bauentwicklung gem. Bauakt: 
 

• Bescheid Erteilung einer Abstandsnachsicht, Marktgemeinde Lustenau AZ 153-9-10/71A, 
16.03.1971, Anmerkung: die Bauabstandsnachsicht auf 3 m wurde mit den Grundstücken 
133 und 136/3 (nach Grundstücksteilungen nun 133/3 und 136/13) auf Gegenseitigkeit ver-
einbart 

• Bescheid baupolizeiliche Bewilligung zur Erstellung eines Einfamilien-Wohnhauses, Marktge-
meinde Lustenau, AZ 153-9-4/71, 08.04.1971, siehe Beilage SV 6 

• Bescheid Bewohnungs- und Benützungsbewilligung, Marktgemeinde Lustenau, AZ 153-9-
4/71, 03.10.1972, siehe Beilage SV 7 

• Bescheid baupolizeiliche Bewilligung Ausbau des Dachgeschosses, Marktgemeinde Lustenau 
AZ 131-9-131/90, 08.10.1990, siehe Beilage SV 8 

• Bescheid Bewohnungs- und Benutzungsbewilligung (Dachgeschossausbau), Marktgemeinde 
Lustenau, AZ 131-9-131/90, 22.02.1991, siehe Beilage SV 9 

• Bescheid Ausnahmegenehmigung gemäß § 36 Straßengesetz (Bauabstandsnachsicht), 
Marktgemeinde Lustenau, AZ 131-9-10/97S, 18.03.1997 

• Bescheid Anbau eines Stiegenhauses beim bestehenden Wohnhaus, Marktgemeinde Lus-
tenau AZ 131-9-10/97, 18.03.1997, siehe Beilage SV 10, Anmerkung: der Anbau des Stie-
genhauses wurde nicht ausgeführt 

• Bescheid Zubau beim bestehenden Wohnhaus, Marktgemeinde Lustenau, AZ 131-9-288/02, 
14.01.2003, siehe Beilage SV 11 

• Schlussüberprüfung (§ 43 Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001), Marktgemeinde Lustenau, AZ 131-
9-, keine Datumsangabe, siehe Beilage SV 12 

 
Der Bauakt wurde von der Gemeinde Lustenau in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Es wird 
davon ausgegangen, dass die übermittelten Unterlagen vollständig sind. Bei der Bewertung wird davon 
ausgegangen, dass alle in den Bescheiden erteilten Auflagen erfüllt wurden und somit die Bauvorhaben 
ordnungsgem. abgeschlossen sind. 
 
Der vorgefundene Baubestand stimmt mit den Baugenehmigungen nicht überein. Gem. den oben an-
geführten Baubescheiden sind im Gebäude zwei Wohnungen (Erdgeschoss und Dachgeschoss) mit 
einem Gästezimmer im Kellergeschoss baurechtlich genehmigt. Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme 
war im Kellergeschoss eine dritte Wohnung gegeben: Ein Kellerraum wurde als Schlafzimmer (beheizt) 
genutzt, das Gästezimmer wurde als Küche und der Waschraum als Badezimmer genutzt. 
 
Die nachfolgenden Angaben beruhen auf dem Lokalaugenschein. Nachdem keine Baustoffüberprüfun-
gen und zerstörenden Bauteilöffnungen in Auftrag gegeben wurden, sind diese Angaben mit Vorbehalt 
anzusehen. 
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Ausstattung der Räumlichkeiten und sonstigen Nutzflächen: 
 
 
Außenfassade: verputzt 
 
Beschattung: teilweise keine Außenbeschattung, teilweise Alufensterläden, teilweise Jalousien 
 
Dach: Giebeldach mit einer Tonpfannenziegeleindeckung 
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Erdgeschoss/Hochparterre 
 
Wohnung Erdgeschoss/Hochparterre 
 
Gang: Bodenbelag: Kunststoff 
 Wände: teilweise verputzt, teilweise gefliest (im Bereich der Luftauslässe 

des Kachelofens) 
 Decke: teilweise tapeziert, teilweise Holztäfelung 
 
 Schaden: der Glaseinsatz der Türe zum Stiegenhaus ist gebrochen 
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Kochen/Essen/Wintergarten: 
 Bodenbelag: teilweise Kunststoff, teilweise Holz 
 Wände: verputzt, im Bereich der Arbeitsfläche der Küche beschichtete 

Holzplatten 
 Decke: verputzt 
 
 Zubehör: Einbauküche mit Waschbecken und Elektrogeräten, Glaskera-

mikkochfeld Marke Küpersbusch (beschädigt), Backrohr Marke 
Küpersbusch, Dunstabzug Marke nicht bekannt, Geschirrspüler 
Marke AEG, die Länge der Küche inklusive Sideboard beträgt ca. 
4 m. Das Alter der Küche beträgt ca. 15 Jahre. 

 
 Vom Raum ist ein Ausgang auf die Terrasse gegeben. 
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Terrasse: Bodenbelag: Holzlattenrost  
 Geländer: Metallkonstruktion 
 
 Von der Terrasse ist ein Stiegenabgang in den Garten gebeben. 
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Wohnzimmer: Bodenbelag: Holz 
 Wände: verputzt 

 Decke: tapeziert 
 
 Im Zimmer ist ein Kachelofen gegeben, welcher als Grundofen ausgeführt ist, die 

Feuerstelle befindet sich im Kellergeschoss. 
 
 Vom Zimmer ist ein Ausgang auf die Terrasse gegeben. 
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Badezimmer: Bodenbelag: gefliest 
 Wände: bis an die Decke gefliest 

 Decke: verputzt 
 
 Einbauten: ein Handwaschbecken, ein Klosett und eine Badewanne 
 
 Zubehör: ein Spiegelschrank, das Alters des Spiegelschrankes beträgt ca. 

2 Jahre 
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WC: Bodenbelag: gefliest 
 Wände: bis an die Decke gefliest 

 Decke: tapeziert 
 
 Einbauten: ein Handwaschbecken und ein Klosett 
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Schlafzimmer: Bodenbelag: Laminat 
 Wände: teilweise verputzt, teilweise Holztäfelung 

 Decke: tapeziert 
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Zimmer: Bodenbelag: Laminat 
 Wände: verputzt 

 Decke: tapeziert 
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Zimmer: Bodenbelag: Laminat 
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
 

 
 
Im Erdgeschoss/Hochparterre sind teilweise Alufenster mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung und 
teilweise Holz-Alufenster mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung gegeben. 
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Der Stiegenabgang in das Kellergeschoss ist massiv ausgeführt, die Trittbeläge sind mit Kunststoff be-
legt. 
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Kellergeschoss 
 
Wohnung Kellergeschoss  
 
Vorraum: Bodenbelag: Laminat 
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
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Badezimmer, gem. Grundriss Waschküche: 
 Bodenbelag: Beton gestrichen 
 Wände: teilweise verputzt, teilweise Holz  

 Decke: verputzt 
 
 Einbauten: ein Handwaschbecken, ein Klosett, eine Dusche, ein Elektroboi-

ler (der Elektroboiler dient zur Warmwasseraufbereitung für die 
Wohnung im Kellergeschoss und im Erdgeschoss/Hochparterre) 
und die Anschlüsse für die Waschmaschine 

 
 Zubehör: ein Handwaschbeckenunterbauschrank und ein Spiegelschrank, 

das Alters des Zubehörs beträgt ca. 4 Jahre 
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Kochen/Essen, gem. Grundriss Gästezimmer: 
 Bodenbelag: Kunststoff 
 Wände: teilweise verputzt, teilweise Holztäfelung  

 Decke: verputzt 
 

 Zubehör: eine Küchenzeile, Länge ca. 2,5 m, mit Glaskeramikkochfeld, 
Backrohr und Waschbecken, Alter ca. 15 Jahre 
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Schlafzimmer, gem. Grundriss Kellerraum: 
 Bodenbelag: Kunststoff 
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
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Kellergeschoss Nebenflächen 
 
 
Heizraum: Bodenbelag: Beton gestrichen 
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
 
 Im Heizraum sind die Gasthermen zur Beheizung des Wohngebäudes und die Feu-

erstelle zur Beheizung des Kachelofens, welcher sich in dem Wohnzimmer im Erd-
geschoss/Hochparterre befindet, gegeben. 
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Kellerraum (ehemalige Garage): 
 Bodenbelag: Beton  
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
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Kellerraum: Bodenbelag: Beton  
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
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Garage: Bodenbelag: Beton  
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
 
 Als Garagentor ist ein elektrisch bedienbares Seiten-Sektionaltor gegeben. 

 

 



Seite 41 von 124 
 

 
 

Im Kellergeschoss sind Holz-Alufenster mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung gegeben.  
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Das Stiegenhaus vom Erdgeschoss/Hochparterre in das Dachgeschoss ist als Metall-/Holzkonstruktion 
ausgeführt. Der Umbau des Stiegenhauses (Baubescheid vom 18.03.1997) wurde nicht ausgeführt. Der 
Zugang zur Wohnung im Dachgeschoss ist daher lediglich über einen schmalen Durchgang im Gelän-
der gegeben oder durch die Wohnung im Erdgeschoss/Hochparterre. 
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Dachgeschoss 
 
Wohnung Dachgeschoss 

 
Wohnraum: Bodenbelag: Parkett 
 Wände: gespachtelt 

 Decke: gespachtelt, teilweise sind Dachschrägen gegeben 
 
 Vom Zimmer ist ein Ausgang auf die Terrasse gegeben. 
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Terrasse: Bodenbelag: Holzlattenrost 
 Geländer: Metallkonstruktion 
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Küche: Bodenbelag: Parkett 
 Wände: gespachtelt, im Bereich der Arbeitsfläche der Küche eine be-

schichtete Platte (Material nicht genau bekannt) 
 Decke: gespachtelt, teilweise sind Dachschrägen gegeben 
 
 Zubehör: Einbauküche mit Waschbecken und Elektrogeräten, Glaskera-

mikkochfeld (beschädigt) Marke Ignis, Backrohr Marke Ignis, 
Dunstabzug (Umluft) Marke Whirlpool, Kühlschrank Marke Ignis, 
die Länge der Einbauküche beträgt ca. 3,2 m. Das Alter der Kü-
che beträgt ca. 15 Jahre. 
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Dachschlupf: Bodenbelag: Beton 
 Wände: teilweise verputzt, teilweise Heraklitplatten, teilweise Rigipsplat-

ten 
 Decke: Rigipsplatten nicht geschliffen, nicht gemalt 
 
 Einbauten: ein Elektroboiler zur Warmwasseraufbereitung für die Wohnung 

im Dachgeschoss und die Anschlüsse für die Waschmaschine 
 

 
 

  



Seite 51 von 124 
 

Badezimmer: Bodenbelag: gefliest 
 Wände: bis an die Decke gefliest 

 Decke: gespachtelt, teilweise sind Dachschrägen gegeben 
 
 Einbauten: ein Klosett, ein Handwaschbecken und eine Badewanne 
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Schlafzimmer: Bodenbelag: Parkett 
 Wände: gespachtelt 

 Decke: gespachtelt, teilweise sind Dachschrägen gegeben 
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Dachschlupf: Bodenbelag: Filz 
 Wände: Rigipsplatten, teilweise Heraklitplatten 

 Decke: Rigipsplatten 
 
 Die Rigipsplatten an Decken und Wänden sind nicht geschliffen, nicht gemalt. 

 

 
 
Schlafzimmer: Bodenbelag: Parkett 
 Wände: gespachtelt 

 Decke: gespachtelt, teilweise sind Dachschrägen gegeben 
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Im Obergeschoss sind Holz-Alufenster mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung gegeben. 
 
 
4.2.1. Außenanlagen 
 
Als Außenanlagen sind teilweise mit Betonsteinen befestigte Geh-/Parkflächen, lose mit Kies befestigte 
Flächen, eine mit Betonsteinen befestigte Terrassenfläche sowie eine gepflegte Gartenanlage mit ei-
nem Gartenhäuschen gegeben. Im Garten ist ein Metallrahmenpool mit PVC-Folie aufgestellt, dieser 
Pool stellt keine Baulichkeit und kein Zubehör dar und wird daher in der Bewertung nicht berücksichtigt.  
 
 
4.2.2. Heizung / Warmwasser 
 
Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine Gaszentralheizung. Die Wärmeverteilung im Gebäude 
erfolgt über Heizkörper. In der Wohnung im Erdgeschoss/Hochparterre ist ein Kachelofen gegeben, der 
über eine Feuerstelle im Kellergeschoss verfügt. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über zwei Elekt-
roboiler, ein Boiler im Kellergeschoss für die Wohnung im Erdgeschoss/Hochparterre und im Kellerge-
schoss und ein Boiler im Dachgeschoss für die Wohnung im Dachgeschoss. 
 
 
4.2.3. Energieausweis 
 
Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme konnte kein Energieausweis eingesehen werden. 
 
 
4.2.4. Zubehör 
 
Im Gebäude konnte nachfolgendes Zubehör festgestellt werden: 
 
Wohnung Erdgeschoss/Hochparterre 
 
Kochen/Essen:  Einbauküche mit Waschbecken und Elektrogeräten, Glaskeramikkoch-

feld Marke Küpersbusch (beschädigt), Backrohr Marke Küpersbusch, 
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Dunstabzug Marke nicht bekannt, Geschirrspüler Marke AEG, die 
Länge der Küche, inklusive Sideboard, beträgt ca. 4 m. Das Alter der 
Küche beträgt ca. 15 Jahre. 

 
Badezimmer:  ein Spiegelschrank, das Alters des Spiegelschrankes beträgt ca. 2 

Jahre 
 
 
Wohnung Kellergeschoss 
 
Badezimmer:  ein Handwaschbeckenunterbauschrank und ein Spiegelschrank, das 

Alters des Zubehörs beträgt ca. 4 Jahre 
 
Küche:  eine Küchenzeile, Länge ca. 2,5 m, mit Glaskeramikkochfeld, Backrohr 

und Waschbecken, Alter ca. 15 Jahre 
 
 
Wohnung Dachgeschoss 
 
Küche:  Einbauküche mit Waschbecken und Elektrogeräten, Glaskeramikkoch-

feld (beschädigt) Marke Ignis, Backrohr Marke Ignis, Dunstabzug (Um-
luft) Marke Whirlpool, Kühlschrank Marke Ignis, die Länge der Einbau-
küche beträgt ca. 3,2 m. Das Alter der Küche beträgt ca. 15 Jahre. 

 
 
Das im Gebäude vorgefundene Zubehör wird als durchaus nutzbar, jedoch aufgrund des Alters und des 
vorgefundenen Erhaltungszustandes als nicht werthaltig angesehen. 
 
 
4.2.5. Gebäudenutzflächen und Planunterlagen 
 
Bei der nachfolgenden Aufstellung der Gebäudenutzflächen handelt es sich um den baurechtlich ge-
nehmigten Baubestand. Beim genehmigten Baubestand handelt es sich um eine Wohnung im Erdge-
schoss/Hochparterre, eine Wohnung im Dachgeschoss und um ein Gästezimmer im Kellergeschoss. 
Der vorgefundene Baubestand mit drei Wohnungen (eine zusätzliche Wohnung im Kellergeschoss) ist 
in dieser Form nicht bewilligt. Die Nutzung eines Kellerraumes als Schlaf-/Aufenthaltsraum ist nicht ge-
nehmigt und wird daher als Kellerraum bewertet. Dies insbesondere aufgrund des Umstandes, dass 
eine nachträgliche Nutzungsänderung des Kellerraumes zu einer Wohnnutzfläche aufgrund der beste-
henden Raumhöhe von 2,11m gem. Gebäudeschnitt (diese entspricht nicht der heutigen gesetzlichen 
Vorgabe einer Mindestraumhöhe von 2,40 m von Wohnnutzflächen) als sehr unwahrscheinlich beurteilt 
wird.  
Der vorgefundene Baubestand des Dachgeschosses stimmt mit den Planunterlagen des Bauaktes nicht 
ganz überein. Die Trennwand zwischen Wohnen und Kochen wurde nach Norden in Richtung der Küche 
verschoben und direkt an die Küche angebaut. Der Raum Wohnen wurde an der Südostseite baulich 
abgetrennt, sodass ein weiteres Zimmer geschaffen wurde. Die Räume WC und Bad wurden mit einem 
Durchgang verbunden. 
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2,90 m 2,60 m
4,70 m 3,70 m
3,40 m 3,10 m
4,10 m 3,46 m
7,34 m 4,42 m
-2,02 m 1,90 m

3,90 m 3,50 m
2,90 m 2,50 m

3,56 m 3,40 m

314,82 m²

Terrasse Dachgeschoss 21,75 m²gem. Plan

Schlupf (Flächenangabe nicht korrekt)
Schlupf

gem. Plan
gem. Plan

Bad 4,90 m²gem. Plan
gem. Plan
gem. Plan
gem. Plan
gem. Plan

Kochen
gem. Plan
gem. Plan

Kinderzimmer

Bad

4,80 m²
gem. Plan
gem. Plan
gem. Plan

18,00 m²Elternzimmer

Fläche

Gesamtsumme Netto-Raumfläche

Fläche
8,00 m²

14,40 m²

2,40 m²

Dachgeschoss
Wohnen

10,50 m²

117,68 m²

49,40 m²

WC

Erdgeschoss/Hochparterre - Wohnnutzfläche

Dachgeschoss - Wohnnutzfläche

WC 2,30 m²

5,80 m²
Schlafen

Berechnung der Netto-Raumfläche des Objektes Wohnhaus

117,68 m²

77,00 m²
14,60 m²

Erdgeschoss/Hochparterre
Diele

Schlafzimmer

Wohnhaus
Vorachstraße 37a, 6890 Lustenau

Netto-
Raumfläche der 

Räumlichkeit

Netto-
Raumfläche 
Geschosse

Netto-
Raumfläche 

Gesamt
Bezeichnung des Geschosses und der Räumlichkeit (gem. Planunterlagen)

auf Basis der Netto-Raumfläche
Flächenberechnung

gem. Plan

Kellergeschoss Fläche

99,24 m²

Gang 7,54 m²
Keller 17,39 m²
Heizraum 10,54 m²
Bastelraum 14,19 m²
Garage (Altbestand)

Waschküche 7,25 m²

Garage (Zubau) gem. Plan 20,98 m²
Kellergeschoss - Nebenflächen 99,24 m²

32,44 m²
-3,84 m²

4,30 m²
7,30 m²

Wohnzimmer
Küche
Wintergarten

gem. Plan
gem. Plan
gem. Plan

24,30 m²
14,50 m²
20,78 m²

77,00 m²

Terrasse Erdgeschoss 12,10 m²

Kellergeschoss - Wohnnutzfläche 20,90 m²

Kellergeschoss Fläche

20,90 m²

Gästezimmer 13,65 m²
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Grundriss Kellergeschoss, Baueingabe 1970, nicht maßstabgetreu 
 

 
Quelle: Bauakt der Gemeinde Lustenau 
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Grundriss Erdgeschoss/Hochparterre, Baueingabe 1970, nicht maßstabgetreu 
 

 
Quelle: Bauakt der Gemeinde Lustenau 
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Grundriss Dachgeschoss, Baueingabe 1990, nicht maßstabgetreu 
 

 
Quelle: Bauakt der Gemeinde Lustenau 
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Grundrisse Kellergeschoss und Erdgeschoss/Hochparterre, Zubau 2002, nicht maßstabgetreu 
 

 
Quelle: Bauakt Gemeinde Lustenau 
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Grundriss Dachgeschoss und Gebäudeschnitt, Zubau 2002, nicht maßstabgetreu 
 

 
Quelle: Bauakt Gemeinde Lustenau 
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Gebäudeschnitt Kellergeschoss und Erdgeschoss/Hochparterre, Baueingabe 1970, nicht maß-
stabgetreu 

 

 
Quelle: Bauakt Gemeinde Lustenau 

 
 

Gebäudeschnitt Dachgeschoss, Baueingabe 1990, nicht maßstabgetreu 
 

 
Quelle: Bauakt Gemeinde Lustenau 
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4.3. Rechte und Lasten 
 
EZ 5900, KG 92005 Lustenau 
Grundbuchsauszug siehe Beilage SV 1 
 
Rechte gemäß Grundbuch: keine eingetragen 
 
Außerbücherliche Rechte: Geh-/Fahrrecht gemäß Dienstbarkeitsvertrag vom 25.02.1971 über das 

südostseitige Grundstück 131/1, siehe Beilage SV 5 
 Anmerkung:  

Nach der Vereinbarung wurden die im Dienstbarkeitsvertrag angeführ-
ten Grundstücke 131 (dienendes Grundstück) und 132 (herrschendes 
Grundstück) geteilt, die Dienstbarkeit wurde zur Errichtung eines Ein-
familienhauses erteilt. 

 
Lasten gemäß Grundbuch:        C-Blatt lfd. Nr. 12 a auf Anteil B – lfd. Nr. 3 
 Vorkaufsrecht für alle Veräußerungsarten gemäß Punkt VII. 1) Kaufver-

trag 2012-03-08 für 
Waldhof Claudia (1985-06-07) 
Williams Herta, geb. Hämmerle (1967-03-06) 
Hämmerle Markus (1973-05-21) 

 
 C-Blatt lfd. Nr. 13 a auf Anteil B – lfd. Nr. 4 
 Vorkaufsrecht für alle Veräußerungsarten gemäß Punkt VII. 2) Kaufver-

trag 2012-03-08 für 
Hämmerle Frank (1984-12-05) 
Williams Herta, geb. Hämmerle (1967-03-06) 
Hämmerle Markus (1973-05-21) 

 
 Bezüglich der im Grundbuch eingetragenen Geldlasten siehe Grund-

buchsauszug, Beilage SV 1 
 

Anmerkung: 
 Die Bewertung erfolgt unter der Voraussetzung der Geldlastenfreiheit. 

 
Außerbücherliche Lasten: keine erhoben, keine bekannt gegeben 
 
 
Gem. Auskunft der 1. verpflichteten Partei bei der Befundaufnahme sind keine weiteren Rechte und 
Lasten bekannt, welche bei der Bewertung zu berücksichtigen sind. 
 
 
4.3.1. Gebühren / Abgaben  
 
Gemäß Auskunft aus dem Marktgemeindeamt Lustenau sind auf der Liegenschaft Vorachstraße 37a 
Gebühren-/Abgabenrückstände (Grundsteuer, Wasser-/Kanalgebühren) in Höhe von € 1.647,33 gege-
ben. Ob und in welcher Höhe diese Gebühren-/Abgabenrückstände von einem Ersteher zu übernehmen 
sind, stellt eine rechtliche Frage dar, welche vom zeichnenden Sachverständigen nicht zu beantworten 
ist. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass diese Gebühren-/Abgabenrückstände einen stichtagbezoge-
nen Wert darstellen, welcher sich z. B. durch weitere Vorschreibungen oder Zahlungen durch die ver-
pflichtete Partei durchaus verändern können. 
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4.4. Nutzung / Vermietung 
 
Gem. dem vorliegenden Mietvertrag vom 01.07.2024 (vom Vermieter nicht unterschrieben) ist die Woh-
nung im Kellergeschoss mit einer Laufzeit vom 01.07.2024 bis zum 30.06.2026 auf zwei Jahre vermie-
tet. Als Monatsmietzins ist € 550,00 inkl. Strom- und Betriebskostenpauschale vereinbart. Gem. Miet-
vertrag wurde keine Kaution hinterlegt, Mietvertrag siehe nachfolgend. 
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Der zeichnende Sachverständige ist nicht befugt eine rechtliche Stellungnahme zum bestehenden Miet-
vertrag abzugeben. Bei den Ausführungen handelt es sich um eine Dokumentation des übergebenen 
Mietvertrages, welcher von einem Ersteher der Immobilie eigens rechtlich zu überprüfen ist, ob z. B. 
eine Teilanwendung des Mietrechtsgesetzes vorliegt. Es wird darauf hingewiesen, falls eine Teilanwen-
dung der Mietrechtsgesetzes vorliegen sollte, ist bei Mietverträgen eine Mindestlaufzeit von drei Jahren 
vorgesehen. 
 
Die Wohnung im Erdgeschoss/Hochparterre war zum Zeitpunkt der Befundaufnahme leerstehend und 
die Wohnung im Dachgeschoss wurde von der 1. verpflichteten Partei bewohnt. 
 
 

5. GUTACHTEN / BEWERTUNG 
 
Ziel des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) gem. § 2 Liegenschaftsbewer-
tungsgesetz 1992 der Liegenschaft Vorachstraße 37a, 6890 Lustenau, Grundstück 132/2, bebaut mit 
einem Wohnhaus, verbüchert in EZ 5900, KG 92005 Lustenau, in der Versteigerungssache beim Be-
zirksgericht Dornbirn, AZ 25 E 130/25a. 
 
Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissen-
schaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren, das Er-
tragswertverfahren und das Sachwertverfahren in Betracht. Dabei sind alle tatsächlichen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen.  
 
Definition Vergleichswertverfahren gem. § 4 LBG 1992: 
 
Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufprei-
sen vergleichbarer Sachen zu ermitteln. Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert 
beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende 
Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den 
Wert durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen.  
 
Definition Ertragswertverfahren gem. § 5 LBG 1992: 
 
Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Ver-
wertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und ent-
sprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln. 
 
Definition Sachwertverfahren gem. § 6 LBG 1992: 
 
Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bau-
wertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermit-
teln. 
 
Der vorgefundene Baubestand mit drei Wohnungen stimmt mit dem baurechtlich bewilligten Baube-
stand als Zweifamilienhaus mit Gästezimmer im Kellergeschoss nicht überein. 
 
Für die gegenständliche Liegenschaft (Grundstück bebaut mit einem genehmigten Zweifamilienhaus) 
wird, da Ein- und Zweifamilienhäuser hauptsächlich zur Deckung des eigenen Wohnbedarfes errichtet 
bzw. gekauft werden, das Sachwertverfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes angewendet. Die Er-
mittlung des Grundstückswertes erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren. 
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5.1. Berechnung Grundstückswert 
 
Die Flächenangabe des Grundstückes wurde ungeprüft aus dem Grundbuch übernommen. Das Grund-
stück ist im Grenzkataster eingetragen.  
 
Bei der Grundstücksbewertung wird, da kein Bodengutachten vorliegt, von einer ortsüblichen und durch-
schnittlichen Bebaubarkeit ausgegangen. 
 
Im näheren Umfeld der gegenständlichen Liegenschaft (Luftlinie ca. 500 m) konnten in den Jahren 2021 
bis 2024 Verkaufspreise von Grundstücken mit annähernd den gleichen wertbestimmenden Merkmalen 
von € 600,00 bis € 1.179,66 pro m2 erhoben werden. 
 

 
 
 
Die Valorisierung der Grundstückspreise wurde nach der durchschnittlichen, jährlichen Wertsteigerung 
der Jahre 2020 bis 2024 gemäß Regressionsanalyse der ZT datenforum eGen, Graz, für Wohnbau-
grundstücke im Gemeindegebiet von Lustenau durchgeführt. 
 

 
 
 
  

BWG KG 92005 Lustenau EZ 5900 588 m²
VGL 1 2631/2024 05.06.2024 KG 92005 Lustenau EZ 7203 7578/2 392 m² 698,97 €/m²
VGL 2 5350/2022 07.07.2022 KG 92005 Lustenau EZ 8663 7578/1, 7582 681 m² 748,89 €/m²
VGL 3 100/2023 12.12.2022 KG 92005 Lustenau "Neu" 4033/5 531 m² 1 179,66 €/m²
VGL 4 6707/2021 30.09.2021 KG 92005 Lustenau EZ 634 202/1 567 m² 600,00 €/m²
VGL 5 6283/2021 06.09.2021 KG 92005 Lustenau EZ 9534 4205/5 800 m² 800,00 €/m²
VGL 6 774/2020 17.01.2020 KG 92005 Lustenau EZ 60 4044/1 407 m² 660,00 €/m²
VGL 7 6179/2020 06.08.2020 KG 92005 Lustenau EZ 1058 159/1 913 m² 680,00 €/m²

Grundstücksnummer(n)Grundstück Tagebuchzahl Verkaufs-
datum Katastralgemeinde EZ Grundstücks-

fläche
Verkaufs-

preis

Auflistung der selektierten Vergleichstransaktionen

07.04.2025 + 4,6%
BWG
VGL 1 05.06.2024 07.04.2025 0,84 Jahre + 4,6% + 3,9% 698,97 €/m² 725,95 €/m²
VGL 2 07.07.2022 07.04.2025 2,75 Jahre + 4,6% + 12,7% 748,89 €/m² 843,62 €/m²
VGL 3 12.12.2022 07.04.2025 2,32 Jahre + 4,6% + 10,7% 1 179,66 €/m² 1 305,53 €/m²
VGL 4 30.09.2021 07.04.2025 3,52 Jahre + 4,6% + 16,2% 600,00 €/m² 697,14 €/m²
VGL 5 06.09.2021 07.04.2025 3,59 Jahre + 4,6% + 16,5% 800,00 €/m² 932,08 €/m²
VGL 6 17.01.2020 07.04.2025 5,22 Jahre + 4,6% + 24,0% 660,00 €/m² 818,47 €/m²
VGL 7 06.08.2020 07.04.2025 4,67 Jahre + 4,6% + 21,5% 680,00 €/m² 826,06 €/m²

Valorisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichstransaktionen

Grundstück Verkaufs-
datum

Bewertungs-
stichtag Valorisierungs-

zeitraum

Wert-
veränderung 

pro Jahr

Wert-
veränderung 

effektiv 
(linear)

Verkaufspreis valorisierter 
Verkaufspreis
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Die Harmonisierung der Verkaufspreise erfolgt nach den wertbestimmenden Merkmalen wie z. B. 
Grundstücksgröße, Grundstücksform, Lage, Widmung, Abbruchobjekt auf dem Grundstück, Gefahren-
zone etc. 
 

 
 

 
 
 
  

BWG 588 m² Wohnlage BW keine
VGL 1 392 m² + 5,0% Wohnlage + 0,0% BW + 0,0% Geh-/Fahrrecht + 5,0%
VGL 2 681 m² + 0,0% Wohnlage + 0,0% BW + 0,0% keine + 0,0%
VGL 3 531 m² + 10,0% Wohnlage + 0,0% BW + 0,0% Geh-/Fahrrecht + 5,0%
VGL 4 567 m² + 0,0% Wohnlage + 0,0% BW + 0,0% Geh-/Fahrrecht + 5,0%
VGL 5 800 m² - 5,0% Wohnlage + 0,0% BW + 0,0% Geh-/Fahrrecht + 5,0%
VGL 6 407 m² + 5,0% Wohnlage + 0,0% BW + 0,0% Geh-/Fahrrecht + 5,0%
VGL 7 913 m² - 5,0% Straße Südseite + 10,0% BM + 0,0% Geh-/Fahrrecht + 5,0%

Grundstück

Harmonisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichsobjekte - 1

Zu- und Abschläge

Grundstückslage

Zu- und Abschläge

Widmung

Zu- und Abschläge

sonstige Rechte oder LastenGrundstücksgröße und 
Grundstücksform

Zu- und Abschläge

BWG baureif HQ300
VGL 1 Gemeindestr. + 0,0% baureif + 0,0% HQ300 + 0,0%
VGL 2 Gemeindestr. + 0,0% baureif + 0,0% HQ300 + 0,0%
VGL 3 Dienstbarkeit + 5,0% baureif + 0,0% HQ300 + 0,0%
VGL 4 Gemeindestr. + 0,0% baureif + 0,0% HQ300 + 0,0%
VGL 5 Dienstbarkeit + 5,0% baureif + 0,0% HQ300 + 0,0%
VGL 6 Dienstbarkeit + 5,0% baureif + 0,0% HQ300 + 5,0%
VGL 7 Gemeindestr. + 0,0% baureif + 0,0% HQ300 + 0,0%

Harmonisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichsobjekte - 2

Grundstück

Zu- und Abschläge

Zufahrt baureif oder mit 
Bestandsobjekt

Zu- und Abschläge

Gefahrenzone

Zu- und Abschläge
Gemeindestr./Geh-/Fahrr.
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Nach der Wertanpassung der erhobenen Verkaufspreise von Grundstücken wurde ein Ausreißertest 
durchgeführt und Grundstückswerte, welche außerhalb einer Bandbreite von +/- 50 % lagen, bei der 
Berechnung ausgeschieden. Beim ausgeschiedenen Grundstückswert handelt es sich um den Kauf 
eines direkt angrenzenden Grundstückes und es wird daher von einer ideellen Wertzumessung ausge-
gangen. 
 
Nach Anpassung der wertbestimmenden Merkmale wurde ein Grundstückswert von € 874,00 pro m2 
ermittelt.  
 

 
 
 
 
  

07.04.2025
VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7

100% 698,97 € 748,89 € 1 179,66 € 600,00 € 800,00 € 660,00 € 680,00 €
+ 4,6% + 3,9% + 12,7% + 10,7% + 16,2% + 16,5% + 24,0% + 21,5%

725,95 € 843,62 € 1 305,53 € 697,14 € 932,08 € 818,47 € 826,06 €
VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7

+ 5,0% + 0,0% + 10,0% + 0,0% - 5,0% + 5,0% - 5,0%
+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 10,0%
+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%
+ 5,0% + 0,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0%
+ 0,0% + 0,0% + 5,0% + 0,0% + 5,0% + 5,0% + 0,0%
+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%
+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 5,0% + 0,0%
+ 10,0% + 0,0% + 20,0% + 5,0% + 5,0% + 20,0% + 10,0%
VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7

100% 725,95 € 843,62 € 1 305,53 € 697,14 € 932,08 € 818,47 € 826,06 €
+ 10,0% + 0,0% + 20,0% + 5,0% + 5,0% + 20,0% + 10,0%
798,55 € 843,62 € 1 566,64 € 732,00 € 978,68 € 982,16 € 908,67 €
VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7

798,55 € 843,62 € 1 566,64 € 732,00 € 978,68 € 982,16 € 908,67 €

100%
+/- 50%
150%
50%

798,55 € 843,62 € 0,00 € 732,00 € 978,68 € 982,16 € 908,67 €

auf 1 €

972,90 €/m²
+/- 50%

Harmonisierung der Vergleichsobjekte in €
valorisierte Transaktionspreise /m²
Summe der Zu- und Abschläge in %
Valorisierte und harmonisierte Transaktionspreise

arithm. Mittelwert der VK-Preise
Bereichsgrenze in % (Ausreißertest)

Berechnung des Bodenwertes

7 Vergleichsobjekte

Transaktionspreise /m²
Valorisierung in % (gerundet)
valorisierte Transaktionspreise /m²

Harmonisierung der Vergleichsobjekte in %

Gesamtberechnung bebautes Grundstück

Bewertungsstichtag
Valorisierung auf den Bewertungsstichtag

Zufahrt

Ermittlung des Vergleichswertes
Valorisierte und harmonisierte Transaktionspreise
Anzahl der Vergleichsobjekte

Bodenwert /m² Grundstücksfläche gerundet

Anzahl der berechnungsrelevanten Vergleichsobjekte
bereinigter arithmetischer Mittelwert

1 459,35 €/m²
486,45 €/m²

6 Vergleichsobjekte

874 €/m²
588 m² 874 €/m²

Wohnhaus

Vorachstraße 37a, 6890 Lustenau

513 912 €

obere Bereichsgrenze
untere Bereichsgrenze
Transaktionspreise innerhalb der Bereichsgrenzen

513 912 €Bodenwert gesamt ungerundet

baureif oder mit Bestandsobjekt
Gefahrenzone
Summe der Zu- und Abschläge in %

Wertbestimmende Merkmale:
Grundstücksgröße und Grundstücksform
Grundstückslage
Widmung
sonstige Rechte oder Lasten

Vergleichswert des Bodenwertes lastenfrei

873,95 €/m²
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5.2. Berechnung Wert der Baulichkeiten 
 
Die angesetzten Neubaukosten nach Gebäudenutzflächen entsprechen den Empfehlungen aus „Sach-
verständige“ Heft 3/2024, Seite 149ff sowie der Einstufung der Bauqualität gemäß Hauptverband der 
Sachverständigen Österreichs aus „Sachverständige“ Heft 2/2019, Seite 68. In diesen Neubaukosten 
nach Gebäudenutzflächen sind alle anfallenden Nebenkosten wie z. B. Architekten- und Bauleitungs-
honorar und Anschlusskosten (z. B. Wasser, Abwasser, Strom etc.) berücksichtigt. Ebenso sind in die-
sen Neubaukosten nach Gebäudenutzflächen fix verbundene Einbauten wie z. B. Sanitärgegenstände, 
Heizanlage, Nebenflächen wie z. B. Terrassen/Balkone, Stiegenläufe, Dachboden etc. berücksichtigt.  
 

 

100% 0,98

1,00

Ausstattungsqualität % normal (1) gehoben (2) hochw ertig (3) Einstufung
gew ichtete 
Einstufung

Herstellungskosten von Wohngebäuden
Wohnhaus

Vorachstraße 37a, 6890 Lustenau
Quelle: Hauptverband der Sachverständigen Österreichs, 

Fachpublikation "Sachverständige", Heft 2/2019, S. 68

0,12

0,07

0,04

0,04

Einstufung

4%

25%

8%

9%

8%

4%

Wärmedämmverbundsystem,
kunststoffgebundene Verputze,
Faschen, Verkleidungen,
Steinfensterbänke etc

w ie "gehoben", jedoch edle
Materialien und künstlerische
Gestaltung, vorgehängte
Fassadenelemente mit
Hinterlüftung, besonderer
Wärmeschutz

hinterlüftetes Dach (Kaltdach),
mit Dampfsperre,
Wärmedämmung, gute Deckung
(Ziegel, kunststoffgebundene
Dachsteine, Metalldeckung),
bituminöse Abdichtung bei
Flachdach

w ie "gehoben", jedoch
hochw ertige Materialien,
aufw endiger
Konstruktionsaufbau,
Kupferverblechung, 
Gründächer
etc

gute Materialqualität, 
zeitgemäße Technik (Wärme- 
und Schallschutz)

solide, qualitätsvolle Materialien, 
nahe Passivhaustechnik, sehr 
gute bauphysikalische 
Eigenschaften

Hartholz, Kunststoff,
Kombibeschläge, Sonnenschutz

Holz/Alufenster, 3-fach-
Isolierverglasung, Schallschutz,
Sonnenschutz, Rollläden
(automatische Betätigung),
Einbruchschutz

Mindest-Standard gut
sehr gut (Niedrigenergie,
Passivhaus)

Aufzug (bei Bedarf),
Sicherheitseinrichtungen,
Sprechstellen, Videofon, Zu- 
und
Abluftanlage, Brandmelder

w ie "gehoben", Licht-Automatik,
Zentral-Steuerung, elektronisch
gesteuerte Haustechnik-Anlage
(BUS), Brandmelder,
Alarmanlage, elektronische
Zugangskontrolle,
Überw achungsmöglichkeiten

Etagen- oder Zentralheizung,
Radiatoren, Fußbodenheizung,
ev. tw . Klimageräte, Standard-
Regelung, energieeff iziente
Auslegung

Klimageräte, Fußbodenheizung,
Wandheizung, Regelung
(Steuerung) mit vielfältigen
Funktionen, zusätzliche Kamine

1 bis 2 WCs, 1 bis 2 Bäder nach
Bedarf, Thermostat-Armaturen,
moderne Sanitärtechnik

mindestens 2 Bäder, 2 WCs,
hochw ertige Technik, Designer-
Armaturen und -Gegenstände

1

1

1

1

Elektroinstallationen

Sonstige Ausstattung

Energieeffizienz

Summe

Heizung, Lüftung, 
Klimatisierung

4%

Schloss-Schließanlage,
Torsprechstelle und -öffner

12%

9%

4%

Etagen- oder Zentralheizung,
Radiatoren, w enig
Regelungsmöglichkeiten

Mindest-Standard

Berechnung der gewichteten Ausstattungsqualität der einzelnen Gebäudeteile

Fenster und Außentüren

Innentüren

Fußböden

Naßräume

Konstruktion

6%

Dach

Fassaden

1

Parkettböden, Holztafelböden,
Naturstein, keramische Beläge

Massiv-Hartholz-Parkett,
Steinböden, solide Qualität

furnierte Türstöcke (Holzzargen
oÄ), solide Türblätter,
Qualitätsbeschläge

w ie "gehoben", sehr gute solide
Qualität, „schw ere“ Türblätter,
Schließautomatik, Nurglas-
Elemente etc

Sanitärausstattung 7%
Bad mit Dusche (oder Wanne),
WC

0,8

1

1

1,2

1

1,2

1

0,04

0,09

0,04

Sachverständige Bewertung der Ausstattungsqualität des gesamten Gebäudes

Massivbauw eise, zeitgemäße 
Bautechnik

hinterlüftetes Dach (Kaltdach),
einfache Deckung (Blech,
Tondachsteine),
Folienabdichtung bei Flachdach

verriebener Verputz, einfacher
Wärmedämmputz,
Blechsohlbänke

Holz- oder Kunststoff
Standardausführung

Stahlzargen, einfache (leichte)
glatte bzw . furnierte Türblätter

einfache Textilbeläge, Laminat-
Tafelböden, Fliesen oÄ

Standard-Fliesen in Bereichen
(Mindestausmaß)

Vollverf liesung mit
Qualitätsmaterial, elektrische
Abluft

w eitgehende 
Bedarfsanpassung
in guter Qualität, umfangreiche
Ausstattung

Vollausstattung in aktueller 
BUSTechnik,
WLAN, vielfältige
Regelungsmöglichkeiten etc

w ie "gehoben" bzw  Naturstein,
Gestaltungselemente, teure
Materialien

normal 1,00 bis 1,50 gehoben 1,51 bis 2,50 hochwertig 2,51 bis 3,00

0,2

0,08

0,09

0,1

0,07
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Die Berechnung der interpolierten Basis-Herstellungskosten erfolgt nach der ermittelten Ausstattungs-
qualität des Gebäudes in einer normalen Ausstattungsqualität.  
 

 
 
 
Die Basis-Herstellungskosten beziehen sich auf den mehrgeschossigen Wohnbau. Der Zuschlag für 
Kleinbauwerke (Ein- und Zweifamilienhäuser) wird auf Grundlage der Gebäudegröße, der Bauweise 
und der Gegebenheiten in Vorarlberg mit einem Zuschlag von 5 % angesetzt. 
 

 
 
 
Die Basis-Herstellungskosten beziehen sich auf das erste Quartal 2024. Die Wertanpassung der inter-
polierten Basis-Herstellungskosten erfolgt nach der letzten Veröffentlichung der Statistik Austria des 
Baupreisindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau gesamt zum Bewertungsstichtag. 
 

 
 
 
  

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+0% +0% +0% +0% +0%

+ 0%

3 800 €/m² 300 €/m² 4 100 €/m² 900 €/m² 5 000 €/m²
Vorarlberg
3 800 €/m²
300 €/m²

+0%
300 €/m² +0% +0 €/m²

3 800 €/m² +0 €/m² 3 800 €/m²
nein

3 800 €/m²
0%

3 800 €/m² 0% 3 800 €/m²
3 800 €/m²

Berechnung der interpolierten Basis-Herstellkosten
Berechnung der interpolierten Basis-Herstellungskosten für Vorarlberg bei einer Raumhöhe von 2,50 m

hochwertig 3,00 bis 
über 3,00Ausstattungsqualität / Einstufung

hochwertige 
Ausstattungsqualität

Vorarlberg

Interpolierte Herstellungskosten für das Bundesland Vorarlberg inkl. Ust.

Bundesland Bewertungsobjekt
Herstellungskosten bei normaler Ausstattungsqualität inkl. Ust.
Differenz zwischen normaler und gehobener Ausstattungsqualität
Interpolationsfaktor
Berechnung der Interpolation der Differenz der Austattungsqualität
Berechnung der interpolierten Herstellungskosten der Austattungsqualität
Vorsteuerabzugsmöglichkeit
interpolierte Herstellungskosten für Vorarlberg inkl. Ust.
Vorsteuer
Berechnung der interpolierten Herstellungskosten ohne Ust.

Bewertung der Ausstattungsqualität
Interpolationsfaktor

normal unter 1,00 
bis 1,00

normal - 
gehoben 1,00 bis 

2,00
gehoben 2,00

gehoben - 
hochwertig 2,00 bis 

3,00

Herstellungskosten pro Bundesland auf Basis der 
Raumhöhe von 2,50 m

normale 
Ausstattungsqualität

Differnenz zu 
gehobenen 

Ausstattungs-
qualität

gehobene 
Ausstattungs-

qualität

Differenz zu 
hochwertige 

Ausstattungsqualität

Interpolationsfaktor der Herstellungskosten zwischen normaler und gehobener Ausstattungsqualität in %

+ 5% 190 €
3 990 €/m²

190 €

Interpolierte Herstellungskosten für das Bundesland Vorarlberg inkl. Ust. 3 800 €/m²
Zuschlag für Kleinbauwerke (Ein- und Zweifamilienhäuser)

Interpolierte Herstellungskosten für das Bundesland Vorarlberg inkl. Ust. inkl. Zuschlag für Kleinbauwerke

Berechnung des Zuschlages für Kleinbauwerke

Berechnung Zuschlag für Kleinbauwerke
Zuschlag für Kleinbauwerke in %
Empfehlung des Zuschlages für Kleinbauwerke in % lt. SV + 5% bis +30%

+5%
3 800 €

Indexzeitpunkt Index Änderung in %
3 990 €/m²

1. Quartal 2025 135,5 +99,93%
1. Quartal 2024 135,6 -100,00%

-0,07%
3 990 €/m² -0,07% -3 €/m²

3 987 €/m²

Berechnung der Wertanpassung der interpolierten Basis-Herstellungskosten

Herstellungskosten inkl. Ust. auf Basis Netto-Raumfläche zum Bewertungsstichtag

Interpolierte Herstellungskosten für das Bundesland Vorarlberg inkl. Ust. inkl. Zuschlag für Kleinbauwerke
Vergleichsindex Baupreisindex Wohnhaus- und Siedlungsbau insgesamt
Ausgangsindex Baupreisindex Wohnhaus- und Siedlungsbau insgesamt
Indexierung in %
Indexierung in €

Berechnung Indexierung der Herstellungskosten zum

-3 €/m²
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Die veröffentlichten Basis-Herstellungskosten beziehen sich auf eine zeitgemäße, übliche Raumhöhe, 
welche mit 2,50 m angesetzt wird. Auf Basis der Gebäudeschnitte mit den Angaben der Raumhöhen 
werden die Herstellungskosten an die tatsächlichen Raumhöhen berechnet. 
Zu-/Abschläge des Ausbaustandards wurden gem. Empfehlung in „Sachverständige“ Heft 3/2024, Seite 
150, angesetzt. 
 

 
 
 
Die Außenanlagen werden gemäß Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 (2017) [Seite 159] als einfa-
che Anlage angesehen und daher mit 3 % von den Herstellungskosten des Gebäudes angesetzt. 
 

 
 
 
  

0,95 m bis 2,73 m

0,95 m bis 2,73 m

Herstellungskosten Anpassung an die effektive Raumhöhe 3 987 €/m² -80 €/m² 3 907 €/m²

interpolierte Herstellungskosten inkl. Ust. 3 987 €/m²
Zu-/Abschlag für effektive Raumhöhe in € 3 987 €/m²

3 987 €/m²
-15,60% -622 €/m²

Herstellungskosten Anpassung an die effektive Raumhöhe

Referenzraumhöhe 2,50 m -100,00%
Zu-/Abschlag von dern Herstellungskosten wegen höherer/niedriger Raumhöhe -2,00%
interpolierte Herstellungskosten inkl. Ust. 3 987 €/m²

effektive Raumhöhe - Erdgeschoss/Hochparterre

Zu-/Abschlag für effektive Raumhöhe in € 3 987 €/m²

20,90 m² 3 365 €/m² 70 329 €
2,45 mErdgeschoss/Hochparterre 117,68 m² 3 907 €/m² 459 806 €

Geschosse

Kellergeschoss
effektive Raumhöhe - Kellergeschoss
Referenzraumhöhe

84,40%
-100,00%2,50 m
-15,60%Zu-/Abschlag von dern Herstellungskosten wegen höherer/niedriger Raumhöhe

2,11 m

Berechnung der Herstellungskosten des Wohnhauses
Berechnung der Herstellungskosten der Geschosse pro m² unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe

314,82 m²

Berechnung der Herstellungskosten der Geschosse unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe

SummeZuschlag/Abschlag 
Ausbaustandard

-60% 133 579 €

-622 €/m² 3 365 €/m²

-80 €/m²

effektive Raumhöhe - Obergeschoss

889 666 €

73,60%
Referenzraumhöhe 2,50 m -100,00%

3 987 €/m² -26,40% -1 053 €/m²Zu-/Abschlag für effektive Raumhöhe in €
Herstellungskosten Anpassung an die effektive Raumhöhe 3 987 €/m² -1 053 €/m² 2 934 €/m²

Herstellungskosten auf Basis Nettoraumfläche inkl. Ust

Herstellungskosten unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe - Obergeschoss 2 934 €/m²

Kellergeschoss - Nebenflächen

3 987 €/m²

Nettoraumfläche

99,24 m²2,11 m
Kellergeschoss - Wohnnutzfläche 2,11 m

-2,00%

Dachgeschoss

Raumhöhe

3 365 €/m²

77,00 m²

Herstellungskosten / m²

3 365 €/m²

2 934 €/m² 225 951 €

Zu-/Abschlag von dern Herstellungskosten wegen höherer/niedriger Raumhöhe -26,40%
interpolierte Herstellungskosten inkl. Ust.

Herstellungskosten unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe - Erdgeschoss/Hochparterre 3 907 €/m²
Dachgeschoss

Herstellungskosten unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe - Kellergeschoss
Erdgeschoss/Hochparterre

2,45 m 98,00%

314,82 m²
2 826 €/m²

Wert

3,0% 26 690 €

07.04.2025

Herstellungskosten auf Basis Nettoraumfläche inkl. Ust. ungerundet

Wohnhaus
Vorachstraße 37a, 6890 Lustenau

889 666 €
Netto-Raumfläche Gesamt
Herstellungskosten auf Basis Nettoraumfläche inkl. Ust. gerundet pro m²

Herstellungskosten Wohnen Kostenkenn-
werte Herstellungskosten

Gesamtsumme der Herstellungskosten inkl. Ust. ungerundet 916 356 €
26 690 €

Gesamtübersicht Herstellungskosten
Bewertungsstichtag

Gesamtberechnung der Herstellungskosten der baulichen Anlage inkl. Außenanlage

Herstellungskosten der baulichen Anlage(n)

Summe Herstellungskosten der Außenanlagen ungerundet

Außenanlagen pauschal in % auf Basis der Herstellungskosten
Außenanlagen pauschal in € auf Basis der Herstellungskosten

889 666 €
3,0%

889 666 €

Herstellungskosten der Außenanlagen
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Auf Grund der verschiedenen Errichtungsetappen erfolgt die Berechnung des fiktiven Baujahres mit der 
Gewichtung des jeweiligen Fertigstellungsjahres nach den Netto-Raumflächen. 
 

 
 
 
Die gewöhnliche Nutzungsdauer des Gebäudes wird aufgrund der Bauweise, des vorgefundenen Bau- 
und Erhaltungszustandes und der Gebäudenutzung mit 70 Jahren festgesetzt. Als fiktives Baujahr wird 
gem. berechneter Gewichtung das Jahr 1981 festgesetzt. 
 

 
 
 
Die Alterswertminderung wird auf Grund des vorgefundenen Bau- und Erhaltungszustandes sowie der 
Gebäudenutzung linear vorgenommen. 
 

 
 
 
Um die Wohnung im Dachgeschoss (den baugesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechend) nutzbar 
zu machen, ist es notwendig, das Stiegenhaus inkl. Zugangspodeste und Umhausung neu zu errichten. 
Dieser rückgestaute Sanierungsaufwand wird als nicht disponibler Mangel in die Bewertung aufgenom-
men. Es handelt sich dabei um eine Einschätzung des Sachverständigen, welche je nach Bauausfüh-
rung und unvorhergesehenen Aufwendungen stark divergieren kann. Ebenso wird darauf hingewiesen, 
dass der Baubescheid aus dem Jahr 1997 zur Errichtung des Stiegenhauses verjährt ist. Daher ist ein 
neuer Bauantrag, inkl. Ansuchen für die damals ebenfalls genehmigte Bauabstandsnachsicht zur Ge-
meindestraße, bei der Baubehörde zu stellen. Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass ent-
sprechende Genehmigungen ohne weitere kostenintensive Bauauflagen erteilt werden. 
Es bestünde z. B. auch die Möglichkeit eine Nutzungsänderung in ein Einfamilienhaus zu beantragen, 
der Stiegenaufgang in das Dachgeschoss zu belassen, eine entsprechende bauliche Abtrennungen im 

auf Basis
Einzelfläche Gesamtfläche Anteil Baujahr Baujahranteil

78,26 m²
20,90 m²
96,90 m²

77,00 m²
77,00 m²

41,76 m²
41,76 m²

314,82 m² 1981

Baufertigstellung 1991

24,46% 1991 487
Dachgeschoss - Wohnnutzfläche
Summe Netto-Raumfläche 1991

fiktives Baujahr

Baufertigstellung 2003

13,26% 2003 266
Garage Keller und Wintergarten Erdg./Hochparterre
Summe Netto-Raumfläche 2003

Berechnung fiktives Baujahr
Wohnhaus

Netto-Raumflächen Vorachstraße 37a, 6890 Lustenau
Bauetappen
Baufertigstellung 1972

196,06 m² 62,28% 1972 1228

Kellergeschoss ohne Garage (Neubau)
Kellergeschoss - Wohnnutzfläche

Summe Netto-Raumfläche 1972
Erdgeschoss/Hochparterre ohne Wintergarten

70 Jahre 70 Jahre 70 Jahre
2025 2025
1981 -1981

44 Jahre -44 Jahre
26 Jahre
26 Jahre -26 Jahre

44 Jahre

gewöhnliche Gesamtnutzungsdauer
Bewertungsjahr
Baujahr der baulichen Anlage
Alter der baulichen Anlage

Eingeschätzte Restnutzungsdauer der baulichen Anlage

Restnutzungsdauer der baulichen Anlage
Alter der baulichen Anlage

Alter der baulichen Anlage

Restnutzungsdauer der baulichen Anlage

70 Jahre 100,00%
44 Jahre 62,86%

-62,86%

gewöhnliche Gesamtnutzungsdauer
Alter der baulichen Anlage
Alterswertminderung in % (linear)

Alterswertminderung gem. gewöhnlicher Nutzungsdauer
Alterswertminderung der baulichen Anlage
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Erdgeschoss/Hochparterre und Stiegenhaus zu errichten, eine Küche (Erdgeschoss/Hochparterre oder 
Dachgeschoss) auszubauen und das durchtrennte Geländer des Stiegenhauses zu erneuern. 
 

 
 
 
  

-62,86% -576 021 €
-576 021 € 340 335 €

340 335 €
Bauwert

340 335 €
0 €
0 €

-62,86%
0 € -62,86% 0 €
0 € 0 € 0 €

0 €
340 335 €

Bauwert
340 335 €

ca. 60 000 €
60 000 €

-60 000 €
280 335 €

280 335 €
0 €
0 €

0 €
280 335 €

889 666 €
26 690 €

Minderwert des Bauwertes wegen disponibler Mängel - ausstehende Fertigstellungsarbeiten

keine disponiblen Mängel zu berücksichtigen

Berechnung des Bauwertes der baulichen Anlage
Berechnung Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung 

916 356 €
-62,86%

916 356 €
916 356 €

Herstellkosten der baulichen Anlage(n) - gesamt ungerundet
Alterswertminderung linear
Alterswertminderung linear in € 
Berechnung Bauwert

Herstellkosten der baulichen Anlage ungerundet
Herstellkosten der Außenanlage ungerundet

Bauwert der baulichen Anlage ungerundet

Summe Bauwert besonderer Gebäudeeinrichtungen
Werterhöhung wegen besonderer Gebäudeeinrichtungen

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung
Minderwert wegen nicht disponibler Mängel

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung
keine besondere Gebäudeeinrichtung zu berücksichtigen

Errichtung Stiegenhaus für die Nutzbarkeit der Wohnung im Dachgeschoss
verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung
Minderwert wegen disponibler Mängel

Summe des Herstellungswertes nicht disponibler Mängel
Minderwert durch den Herstellungswert nicht disponibler Mängel 
verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Bauwert besonderer Gebäudeeinrichtungen

Summe des Herstellungswertes der disponiblen Mängel

Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Alterswertminderung der disponiblen Mängel in %
Alterswertminderung der disponiblen Mängel in €
Berechnung Bauwert der disponiblen Mängel
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5.3. Berechnung Liegenschaftswert  
 
Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz hat der Sachverständige aus dem Ergebnis des gewählten 
Verfahrens den Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermit-
teln. 
 
Im näheren Umfeld der gegenständlichen Liegenschaft (Luftlinie ca. 500 m) konnten in den Jahren 2021 
bis 2023 Verkaufspreise von Liegenschaften, welche annähernd die gleichen wertbestimmenden Merk-
male aufweisen, von € 480.000,00 bis € 1,820.000,00 erhoben werden. Diese Vergleichstransaktionen 
weisen eine Bandbreite von € 849,67 bis € 2.600,00 pro m2 Grundstücksfläche auf. 
 

 
 
 
Bei der Berechnung des Verkehrswertes wird aufgrund der Markterhebungen und der vorgefundenen 
Gesamtsituation insbesondere der baurechtlich nicht genehmigten Wohnungserweiterung im Kellerge-
schoß mit dem bestehenden Zwei-Jahres-Mietvertrag, der Unsicherheit des Umbaus mit der Bauge-
nehmigung inkl. Abstandsnachsicht des Stiegenhauses eine Marktanpassung von - 25 % vorgenom-
men. Der ermittelte Wert pro m2 Grundstücksfläche liegt somit im unteren Mittel der erhobenen Ver-
gleichspreise. 
 

 
 
 
Das im Gebäude vorgefundene Zubehör wird aufgrund des Alters und der teilweise gegebenen Beschä-
digungen als teilweise nutzbar jedoch als nicht mehr werthaltig angesehen. 
 
 
 
 
 
  

VGL 1 5201/2023 19.10.2023 EZ 4903 831 m² 909 000 € 1 093,86 €/m² keine Angaben
VGL 2 3554/2023 30.06.2023 EZ 2826 765 m² 650 000 € 849,67 €/m² keine Angaben
VGL 3 2575/2022 25.02.2022 EZ 4710 505 m² 480 000 € 950,50 €/m² gleicher Nachname
VGL 4 5349/2022 07.07.2022 EZ 8032 700 m² 1 820 000 € 2 600,00 €/m² keine Angaben
VGL 5 393/2022 13.10.2021 EZ 5746 786 m² 750 000 € 954,20 €/m² nicht bestandsfrei
VGL 6 6707/2021 30.09.2021 EZ 4995 623 m² 809 800 € 1 299,84 €/m² keine Angaben

Anmerkung od. 
Besonderheit

Auflistung der selektierten Vergleichstransaktionen

KG 92005 Lustenau 7581
KG 92005 Lustenau 211/3, 7136
KG 92005 Lustenau 202/2

KG 92005 Lustenau 165/5
KG 92005 Lustenau 4066/3, 4066/4
KG 92005 Lustenau 259/3

Grundstücksnummer(n) Grundstücks-
fläche Verkaufspreis Verkaufspreis/m² 

Gst.-FlächeLiegenschaft Tagebuchzahl Verkaufs-
datum Katastralgemeinde EZ

07.04.2025
Ergebnis

513 912 €

280 335 €

794 247 €
- 25% -198 562 €

595 685 €
596 000 €

596 000 € 588 m² 1 013,61 €/m²

Gesamtberechnung des unbelasteten Wertes im Sachwertverfahren

Bodenwert der Liegenschaft ungerundet
Bodenwert der Liegenschaft 513 912 €

Bewertungsstichtag
Bodenwert der Liegenschaft

Vorachstraße 37a, 6890 Lustenau
Gesamtberechnung Sachwertverfahren Wohnhaus

Wert pro m² Grundstücksfläche

Verkehrswert der Liegenschaft nach dem Sachwertverfahren gerundet

Bauwert der baulichen Anlage
Bauwert der baulichen Anlage

Bauwert der baulichen Anlage 280 335 €
Sachwert der Liegenschaft - Bodenwert und Sachwert der baulichen Anlage(n)

Unbelasteter Verkehrswert der Liegenschaft
Zu- oder Abschlag für Marktanpassung
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6. ZUSAMMENFASSUNG / WERTE 
 
Im Gebäude sind zwei Wohnungen (eine Wohnung im Erdgeschoss/Hochparterre und eine Wohnung 
im Dachgeschoss) sowie ein zur Wohnnutzung bewilligtes Gästezimmer im Kellergeschoss baurechtlich 
bewilligt. Die Nutzung eines Kellerraumes als Schlafzimmer/Aufenthaltsraum im Kellergeschoss und 
somit die Nutzung als dritte Wohnung in Verbindung mit dem Gästezimmer (Nutzung als Küche) und 
dem Waschraum im Kellergeschoss ist baurechtlich nicht genehmigt.  
Der bewilligte Stiegenhausanbau/-umbau wurde nicht ausgeführt und somit verfügt die Wohnung im 
Dachgeschoss über keinen Zugang der den Anforderungen des Vorarlberger Baugesetzes entspricht. 
 
Gesamt befindet sich das Gebäude in einem dem Alter und der Nutzung entsprechenden normalen 
Bau- und Erhaltungszustand, bei dem teilweise stärkere Abnutzungen und teilweise kleinere Schäden 
gegeben sind. 
 
Die Wohnung im Kellergeschoss ist mit einem Zwei-Jahres-Mietvertrag bis zum 30.06.2026 und einer 
Gesamtmonatsmiete (inkl. Betriebskosten) von € 550,00 vermietet, es ist keine Kaution hinterlegt. Eine 
rechtliche Prüfung des Mietvertrages darf vom zeichnenden Sachverständigen nicht durchgeführt wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, falls eine Teilanwendung der Mietrechtsgesetzes vorliegen sollte, ist 
bei Mietverträgen eine Mindestlaufzeit von drei Jahren vorgesehen. 
Die Wohnung im Erdgeschoss/Hochparterre war zum Zeitpunkt der Befundaufnahme leerstehend und 
die Wohnung im Dachgeschoss in Eigennutzung der 1. verpflichteten Partei.  
 
Das im Gebäude vorgefundene Zubehör (Einbauküchen mit Elektrogeräten, Badezimmermöbeleinbau-
ten) ist teilweise beschädigt und wird als nicht mehr werthaltig angesehen. 
 
Die Werte der Liegenschaft Vorachstraße 37a, 6890 Lustenau, Grundstück 132/2, bebaut mit einem 
Wohnhaus, verbüchert in EZ 5900, KG 92005 Lustenau, werden zum Bewertungsstichtag unter allen 
im Befund enthaltenen Feststellungen sowie allen wertbestimmenden Merkmalen unter der Vorausset-
zung der Lastenfreiheit gerundet festgesetzt mit  
 

Verkehrswert  
€ 596.000,00 

 
Wert Zubehör  

€ 0,00 
 

Lasten mit dinglicher Wirkung 
€ 1.647,33 

 
 
 
 
 

Richard Richter 
 

Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger 

 
Wolfurt, 26.05.2025 
© Richard Richter  
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7. BEILAGEN 
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7.1. Beilage SV 1, Grundbuchsauszug EZ 5900, KG 92005 Lustenau 
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7.2. Beilage SV 2, Baubeschreibung, 1970 
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7.3. Beilage SV 3, Baubeschreibung, Dachgeschossausbau, 1990 
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7.4. Beilage SV 4, Baubeschreibung Anbau, 2002 
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7.5. Beilage SV 5, Vereinbarung Dienstbarkeit Geh-/Fahrrecht, 1971 
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7.6. Beilage SV 6, Baubescheid Errichtung Einfamilienwohnhaus, 1971 
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7.7. Beilage SV 7, Bewohnungs-/Benützungsbewilligung Einfamilienwohnhaus, 1972 
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7.8. Beilage SV 8, Baubescheid Ausbau des Dachgeschosses, 1990 
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7.9. Beilage SV 9, Bewohnungs-/Benützungsbewilligung Dachgeschossausbau, 1991 
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7.10. Beilage SV 10, Bescheid Anbau eines Stiegenhauses beim bestehenden Wohnhaus mit 
Bescheid Bauabstandsnachsicht und Planunterlagen, nicht maßstabgetreu, 1997, NICHT 
AUSGEFÜHRT 

 

 



Seite 104 von 124 
 



Seite 105 von 124 
 



Seite 106 von 124 
 



Seite 107 von 124 
 



Seite 108 von 124 
 



Seite 109 von 124 
 



Seite 110 von 124 
 

 
  



Seite 111 von 124 
 

7.11. Beilage SV 11, Bescheid Zubau beim bestehenden Wohnhaus, 2003 
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7.12. Beilage SV 12, Schlussüberprüfung Zubau, nicht datiert 
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7.13. Beilage SV 13, Lageplan Wasserleitung 
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7.14. Beilage SV 14, Lageplan Abwasserleitungen 
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7.15. Beilage SV 15, Lageplan Stromleitung mit Legende 
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7.16. Beilage SV 16, Lageplan Gasleitung mit Legende 
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7.17. Beilage SV 17, Lageplan Leitung A1-Telekom mit Legende 
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